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Amt der Tiroler Landesregierung 

Präs.Abt. 11 - 561/10 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 bis 8 

Tel.: 0512/508. Durchwohl Kloppe .. .1.52 ..................... . 

Sachbearbeiter: .. D. r. .•.... B. r.a n. d ma .y. r .................. . 

Bitte in der Antwort die 
Geschl1ftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

1015 \.Jien -~~:.r~~~=~~~(,~t -
Datum:. 1. AUG.1990 

'" j Verteilt,. .,~ Au,.. 
Betreff: Entwurf eines Gesetze·s·l~ m1 

das Goldklauselgesetz 
Stellungnahme 

Zu Zahl 06 0302/5-V/2/90 vom 5. Juni 1990 

Gegen den übersandten Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Gold

klauselgesetz, BGBl •. Nr. 130/1937, aufgehoben wird, bestehen 

grundsätzlich keine Bedenken. 

Es wird jedoch wegen der möglichen Parallelität der Rechtsfragen 

angeregt, eine dem Art. 111 der Baurechtsgesetznovelle 1990, 

BGBl. Nr. 258, vergleichbare Übergangsregelung zu treffen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der 

Parlamentsdirektion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

F.d.R.d.A~// 0-h'l/J' 

; !d//I"1lr/,r 

Dr. Gs trein 

Landesamtsdirektor 

• 
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